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Göttingen, 10. September 2010 

 

Änderungsantrag zu TOP 9 der Ratssitzung vom 10.9.2 010 
Antrag der FDP-Fraktion: „Aufsichtspflicht bei städtischen Beteiligungen ernst nehmen“ 

Der Rat möge beschließen:  

1. Der Antrag wird wie folgt geändert: 

• Die Verwaltung führt zum Haushaltsjahr 2011 ein obligatorisches Schulungsangebot für Mit-
glieder des Rates und der Verwaltung ein, die im Auftrag der Stadt Aufsichtsgremien der Ei-
genbetriebe oder Beteiligungsgesellschaften angehören. 

• Die Verwaltung installiert zum Haushaltsjahr 2011 für Mitglieder des Rates, die im Auftrag 
der Stadt Aufsichtgremien der Eigenbetriebe oder Beteiligungsgesellschaften angehören, ei-
ne geeignete Form der Beratung für alle Fragen, die im Rahmen der Tätigkeit in den Auf-
sichtsgremien anfallen. 

• Die maximale Anzahl von Mandaten in Aufsichtsgremien der Eigenbetriebe oder Beteili-
gungsgesellschaften wird ab dem Haushaltsjahr 2011 für Mitglieder des Rates aus drei, für 
Mitglieder der Verwaltung auf fünf (ausgenommen der Oberbürgermeister) begrenzt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zur Umsetzung dieser Vorgaben entsprechende Vorschläge zu er-
arbeiten und dem Rat zum Beschluss vorzulegen. 

Begründung: 

In den letzten Jahren wurden eine Reihe wichtiger Aufgaben aus der Kernverwaltung in Eigenbetrie-
be/Beteiligungsgesellschaften ausgelagert, die durch ehrenamtlich besetzte, nicht-öffentlich tagende 
Aufsichtsgremien kontrolliert werden (sollen). Die ehrenamtlich tätigen Ratsmitglieder müssen von der 
Verwaltung auf diese Aufgabe systematischer als bisher vorbereitet und bei der Ausübung ihrer Funkti-
on permanent professionell beraten und begleitet werden. Dazu reicht nicht eine womöglich einmalige 
Einführungsschulung in betriebswirtschaftlicher und juristischer Sicht, sondern nötig ist eine über die 
gesamte Dauer ihrer Tätigkeit laufende Unterstützung durch das Fachpersonal der Kernverwaltung. 

 

Zweiter Absatz unverändert 
 


